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Nachlaß Abt Grimalds 872, der ine spezielle Vorliebe tür Halıtgars Bußbuch SCc-
habt haben scheint (Cod. 277 un 570) Davon unabhängig 1St eine 1m 0:Jb6
geschriebene Halıtgar-Hs., deren Interlinearglossen darauf hindeuten, daß der
Kodex praktischen Zwecken diente. Abschliefßend se1 noch auf Cod St. Gallen 676
hingewı1esen (aus der Zeıt Bernolds), der eine Hrabanus-Halitgar-Verbindung eNL-

hält, die noch 1in Trel weıteren Hss des süddeutschen Raumes überlietert 1St. Eınen
Fingerze1ig für das Aussehen der diesen vier Hss gemeiınsamen Vorlage x1bt die
Züricher Hs Car 1723

Tübingen Gerhard Schmuitz

Kastner., JOS Hıstor1i1ae fundatıonum monasterıorum.
FEFrühformen monastıscher Institutionsgeschichtsschreibung 1m Mittelalter
Münchener Beıiträge o Mediävistik un Renaissance-Forschung 18) München
Arbeo-Gesellschaft) 1974 111 u. 193 S 5 24 ,—
Diese überarbeitete phil Dıiıss München 1971 schildert Wege, die 1 Mittelalter

beschritten wurden, den klösterlichen Traditionscodices un Kopiaren als
„Rechtshandbüchern eiıne. orößere Etfhizienz un: Brauchbarkeit verleihen“
(So 159) Dıiıe Eröffnung solcher Sammlungen durch eıinen erzählenden Vorspann
mochte ohne großen Autftwand durch eiıne Vornotiz erfolgen; 1n ihr wurde mit
arengenhaften Topo1 zearbeitet, die annn auch Eıngang tanden 1n ine entwickel-
tere Form Die Fundatio als Gründungsgeschichte der kirchlichen Institution. Sıe
zeichnet siıch durch den Anspruch auf gleiche Rechtsverbindlichkeit Aaus, W 1e S1e den
anschliefßenden Tradıtionsnotizen zukam. Erneute Ausweıtung ergab Gründungs-
chroniken:; in s1e wurde dıe Klostergeschichte einbezogen, die CNSC Beziehung ZUuU

Traditionsbuch ber beibehalten. Von diesen vorangestellten Geschichtserzählungen
ware  S IMIit Hans Reppich die Cartularchronik unterscheiden; 1in iıhr werden
die einzelnen Urkundentexte tortlautend durch historische Ausführungen erläutert.
Diese Stufenfolge versteht der ert. cher als Typologie enn als allerorten NOL-

wendige nd zeitlich Aixierbare Entwicklung un mit A725) Denn die
verschiedenen Ausformungen der historiographischen Anreicherung rechtlicher
Überlieferung durch erzählende und genecalogische Ausführungen seıen Ergebnis
sowochl immanenten Stofizwangs als auch den Stoft herangetragener Inten-
tionen. Der Vert. spricht d VO  w einem „konsequent durchgehaltene(n) Formge-
setZz“, das sich durch „beidseitige . Relation Inhalt un: Intentionalitiät“ AaUS-

zeichne (S9) Miıt der allzgemeinen historia verbindet solche Werke die Tendenz
ZUT Anregung VO:  5 ımMLtalLO und memor1d, hier ausgerichtet auf die Integrität VO  7

Besitz un Rechten der jeweiligen Instıtution. Dieses Anliegen führte relig1ös Zu

Verständnis des eigenen Klosters als Hierophanie, darstellbar mit Hilte der Meta-
phern, die für die allegorische Bibelexegese der Zeıt ausgebildet Y Die relig1ö-
SCIl Folgen für Frevler der Wohltäter des Klosters als einer „Manifestation des
Göttlichen“ 1n der Welt lagen dann aut der Hand (S. 161), Sanz entsprechend
den Straf- und Lohnformeln mittelalterlicher Urkunden.

Ausgegangen 1St der Vert. VO  a seinem Unbehagen einer Gliederung mittel-
alterlicher Hıstoriographie, die und das unterstellt der bekannten Übersicht
Herbert Grundmanns ber Geschichtsschreibung 1mM Mittelalter 4US praktischen
Klassifizierungsgründen VOIl außen vorgegebene (sJenera verwertet, hne die klein-
sSsten formkonstitu:erenden Einheiten berücksichtigen: Dıie yäingıgen (Gattungs-
egriffe seien nıcht tief verankert, weiıl nıcht „Aaus den einzelnen Konsti-
tuentia“ begründet (so £.) Achtet Ial auf solche Elemente, wiırd 1m Laufe
der Darlegungen allerdings deutlich, daß ediglich VO  »3 Erzählstil einerseıits un
andererseits VO  } Urkunden un Verwaltungssprache die ede 1St; Narratıves un!:
Rechtliches durchdringt sich 1n unterschiedlicher Intensität der die Verschmelzung
unterbleibt (Z 46 53 Doch sind das nıcht ebenfalls moderne Stilmaßstäbe?
Um mittelalterliche Klassifizierungen stilistischer un gattungsbezogener Art be-
müht der ert. sıch nıcht bezeichnenderweiıse wiırd selten gepru ob der
Titel VOT eıiner Fundatio-Edıition auf den Autor zurückgeführt werden kann. och
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„das Gros der Klosterhistoriographie eharrt.. auf der StreNgen Scheidung“ VO  3
Urkundensammlung und personal ausgerichteten Gesta (so /0) un: das 1St 11U)  j
wıeder einer der angeblich oberflächlichen Grundmannschen Begrifte.Hat sıch der erft. Mißverständnissen AauUSgESECTZT, W die Befolgung der e1ge-
LiICH Kritik der bisherigen Forschung angeht, tragt se1ine Beschäftigung mit
einzelnen Werken doch unübersehbare Früchte. Her Detailgewinn, der ber eın
„Personen-, TEtS- un Sachregister“ 187—93) ermittelt werden kann, stellt eiıne
willkommene Ergänzung den gäiängıgen Quellenkunden bis hin ZU Watten-
bach-Schmale (1976) dar Darüber hinaus wird methodisch für die weıtere FOr-
schung die wiırtschaftlich-rechtliche Zweckgebundenheit vieler Klostergründungs-überlieferung VO  3 der Vornotiz bis ZUr Cartularchronik inhaltlich beachten seiın
und formal die Tradıtionsnotiz- un Urkundensammlung als Ausgangspunkt. Nıcht
Nnur urkundlich angereicherte Geschichtsschreibung, sondern auch un sıcher stärker
als bisher erkannt diplomatisches Material MI1It histori1o0graphischer Erweıterung 1St
genetisch wirksam geworden; quası-wıssenschaftliche Bemühungen handelt sıch
hıerbei ıcht. Fuür die Interpretation der SO  —_ Gründungslegenden STteUeEert der ert.
die Verwendung der Technik allegorischer Biıbelexegese bei,; deren Materijal seit
Eucherius VO:  ] Lyon 1m Jh mittels allegorischer Wörterbücher fixiert wurde
(B 106 . Für eın geistlich gebildetes Publikum bedeutete das selten Ver-
ständniserschwerung; ob allerdings die „Wendung die Offentlichkeit“ (SO 90)wirklich auch miıt mehrfachem Schriftsinn erfolgte, 1St unbestreitbarer Bedeu-
tung der Homiuilie während de Mittelalters zumindest offen: denn Laienkreise be-
durften ZUr allegorischen Auslotung tabelhafter Gründungsvoraussetzungen sıcher
des veistlichen Interpreten; das Chronicon Eberspergense legt dafür ausdrück-
lıch Zeugnis aAb vgl 133—39).

In einer Hs des 11 Jh.s überliefert un dem durch seine zweısprachige Behand-
lung des Hohenlieds bekannten Ebersberger Abt Williram S zugeschrie-ben, gehört diese 5 ZUr Gründungschronik aufgeschwellte Fundatio“ (SO 13%) noch
VOTr die Blüte solcher Gründungsliteratur 1m dritten Jahrzehnt des Jh.sun ihr folgte eın weıterer Aufschwung 1n der Häilfte des Motıv War 1er die
Selbstbehauptung der Zisterzienser die Orden der Dominikaner un
Franziskaner, dort die gleiche Sıtuation für die Benediktiner bei der Ausbreitungder Zıisterzienser (SO S, 90 Wann und jene „Gründungsliteratur“ erstmals
aufgetreten iSt“ ob tatsächlich jemals eine „ Vornotiz“ Anfang auch der histo-
risch faß%baren Formungen gestanden hat; ob die Einbeziehung narratıver Kom-
plexe 1n mittelalterliche Urkundensammlungen von Italien ber Frankreich bis hin
nach England (S 66 inhaltlich mit den Fundationes auf dt. Reichsboden

Iun hat un WAann dort, na1ve, W anı zweckbedingte Stilmischung vorliegt: Über
derartige Fragen wiırd INnan erneut nachdenken mussen, da der ert. sich 27Zu
ıcht klar außert. Vom Darstellerischen hätte INa  $ sıch gewünscht, dafß nach ADB-
strahierung der Formtypen eben die äaltesten un: die Jüngsten Beispiele in zeitlicher
Folge un: in regıonalem Zusammenhang miıtte der SCWONNCNHNECN Kategorienschlossen worden waren. Die „Modellstudien“ ber das Chronicon Eberspergense,die Zwettler Bärenhaut un die Hıstoria fundationis monaster11 Mellicensis FS151—58) bieten datür Nur unvollkommen Ersätz, zumal sıch für die Melker Quelle
VO  3 13562 (so 149) die Erörterungen 1n Forschungsreferate en Lres COML-

VO  3 1156 (> 152—55) un Rüdiger VON Bechelaren (S 155—58) verlieren.
Man wiırd die Arbeit somıiıt nıcht als Geschichte eiıner Quellengattung werten kön-
NnCN, ber doch als Hilfsmittel ZUur Erschließung der verschiedenartigen Überliefe-
rungen ZU Selbstverständnis mittelalterlicher Klostergründungen dankbar heran-
ziehen.

Saarbrücken Kurt-Ulrich äschke


